
                       

 

                 Stand: 09.12.2021 

Verordnung 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Bramfeld 70 

Vom ... 

 

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 3. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147, 4151) in 

Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 

30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 26. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 380, 

383), § 81 Absatz 2a der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 

525, 563), zuletzt geändert am 20. Februar 2020 (HmbGVBl. S. 148, 155), § 4 Absatz 3 Satz 1 

des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 

2010 (HmbGVBl. S. 350, 402) , zuletzt geändert am 24. Januar 2020 (HmbGVBl. S. 92), in Ver-

bindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908), § 9 Absatz 4 des Ham-

burgischen Abwassergesetzes in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 258, 280), zu-

letzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 27), sowie § 1, § 2 Absatz 1, § 3 und 

§ 4 Nummer 3 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), 

zuletzt geändert am 3. August 2021 (HmbGVBl. S. 564), wird verordnet:  

 
§ 1 

(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Bramfeld 70 für den Bereich zwischen der Bram-

felder Chaussee, Hildeboldtweg, Mützendorpsteed und Trittauer Amtsweg (Bezirk 

Wandsbek, Ortsteil 515) wird festgestellt. 

 Das Gebiet wird wie folgt begrenzt: 

Nordostgrenzen der Flurstücke 10684, 10682 und 10681 – Mützendorpsteed – über das 

Flurstück 8005 – Südwestgrenze des Flurstücks 10572 – Südost- und Südwestgrenze 

des Flurstücks 10682 – Südwest-, Südost-, Nord- und Nordwestgrenze des Flurstücks 

10684 – über die Flurstücke 1672, 1671 – Nordwest- und Nordostgrenze des Flurstücks 

1665 – über das Flurstück 8091 – Nordost- und Südostgrenze des Flurstücks 8091 – 

Nordostgrenze des Flurstücks 1665 – über das Flurstück 1665 – Südostgrenze des Flur-

stücks 1665 der Gemarkung Bramfeld. 



 

 

(2) Das maßgebliche Stück des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die ihm beigege-

bene Begründung werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-

dergelegt. 

 
(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim örtlich zuständigen Be-

zirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zu-

sätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-

erstattung erworben werden. 

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetzbuchs aufgehoben, weil 

das mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugelassene Vorhaben nicht 

innerhalb der nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs bestimmten Frist 

durchgeführt wurde, oder weil der Träger des Vorhabens ohne Zustimmung nach 

§ 12 Absatz 5 Satz 1 des Baugesetzbuchs gewechselt hat und Tatsachen die An-

nahme rechtfertigen, dass die Durchführung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans innerhalb der genannten Frist gefährdet ist, können vom Vorhabenträ-

ger keine Ansprüche bei Aufhebung des Plans geltend gemacht werden. Wird 

diese Verordnung aus anderen als den in Satz 1 genannten Gründen aufgehoben, 

kann unter den in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vorausset-

zungen Entschädigung verlangt werden. Der Entschädigungsberechtigte kann die 

Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-

digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-

gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 

wird. 

3. Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beacht-

liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 

des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Ab-

wägungsvorgangs, 



 

 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirk-

samt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-

macht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a 

des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 

 

§ 2 

Für die Ausführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gelten nachstehende Vorschrif-

ten: 

1. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA1“ sind im Rahmen der festge-

setzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vor-

habenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

2. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA1“ sind Schank- und Speise-

wirtschaften sowie Anlagen für sportliche Zwecke unzulässig. Ausnahmen nach § 4 Ab-

satz 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3787) werden ausgeschlossen. 

3. Im reinen Wohngebiet werden Ausnahmen nach § 3 Absatz 3 BauNVO ausgeschlossen.  

4. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA1“ darf die festgesetzte Grund-

flächenzahl von 0,3 für bauliche Anlagen unter der Erdgleiche bis zu einer Grundflächen-

zahl von 0,7 überschritten werden. 

5. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA1“ sind oberhalb der als 

Höchstmaß festgesetzten Zahl der zulässigen Vollgeschosse keine weiteren Geschosse 

zulässig. 

6. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA1“ sind technische Aufbauten 

(zum Beispiel Haustechnik, Solaranlagen) bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. 

7. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA1“ kann eine Überschreitung 

der Baugrenzen durch Balkone und Vordächer bis zu einer Tiefe von 1,5 m ausnahms-

weise zugelassen werden. Für Terrassen können in diesem Gebiet Überschreitungen der 

Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 2,5 m zugelassen werden. 

 



 

 

8. Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht auf den Flurstücken 10682 und 10684 der Ge-

markung Bramfeld umfasst die Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg zu verlan-

gen, dass die bezeichnete private Fläche dem allgemeinen Fußgänger- und Radverkehr 

zur Verfügung gestellt und unterhalten wird sowie die Befugnis der Hamburger Stadtent-

wässerung, unterirdische öffentliche Sielanlagen herzustellen und zu unterhalten. Gering-

fügige Abweichungen vom festgesetzten Geh- und Leitungsrecht können zugelassen 

werden. 

9. Nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen und Kellergeschossen müssen inklusive Über-

deckung unter der Erdgleiche liegen. 

10. Das auf den privaten Grundstücks- und Dachflächen sowie in den privaten Grünflächen 

anfallende Niederschlagswasser ist, soweit es nicht in Speichereinrichtungen gesammelt 

und genutzt wird, auf dem jeweiligen Grundstück über die vegetationsbedeckte Boden-

zone oder über Rigolen zu versickern. 

11. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Gehwege in wasser- und Iuftdurchlässigem 

Aufbau herzustellen. Feuerwehrumfahrten und -aufstellflächen auf zu begrünenden Flä-

chen sind in vegetationsfähigem Aufbau (beispielsweise Schotterrasen) herzustellen. 

12. Nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen und Kellergeschossen sind mit Ausnahme von 

Wegen und Müllstandorten, Spielflächen und Terrassen mit einem mindestens 50 cm 

starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft zu begrünen. Im 

Bereich von Baumpflanzungen auf Tiefgaragen und Kellergeschossen ist auf mindestens 

12 m² ein mindestens 1 m starker durchwurzelbarer Substrataufbau herzustellen. 

13. In dem allgemeinen Wohngebiet mit der Bezeichnung „WA1“ sind die Dachflächen mit 

einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und 

mindestens extensiv zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang 

ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Ausnahmen von der Begrünung können für Dach-

aufbauten, Dachterrassen und technische Anlagen – mit Ausnahme von Solaranlagen – 

zugelassen werden. 

14. Für je angefangene 250 m² der zu begrünenden, einschließlich der unterbauten Flächen 

ist ein kleinkroniger Baum oder für je angefangene 500 m² mindestens ein großkroniger 

Baum zu pflanzen. 

15. Für festgesetzte Anpflanzungen und für Ersatzpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 

Hecken sind standortgerechte, einheimische Laubgehölzarten oder standortgerechte, 



 

 

einheimische Obstbäume (Hochstamm) zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. Bei Ab-

gang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Laub- und Obstbäume müssen 

einen Stammumfang von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, 

aufweisen. Im Kronenbereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von min-

destens 12 m2 anzulegen und zu begrünen. Heckenpflanzungen müssen mindestens fol-

gende Qualität aufweisen: Zwei mal verpflanzt, Höhe mindestens 60 cm. Bei Abgang ist 

gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Heckenpflanzungen sind in einem Abstand von min-

destens 0,5 m zur Grundstücksgrenze vorzunehmen. 

16. Außerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen oder -ab-

grabungen im Kronenbereich von Bäumen und Gehölzgruppen unzulässig. 

17. Drainagen oder sonstige bauliche oder technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften 

Ab-senkung des vegetationsverfügbaren Grundwasser- bzw. Stauwasserspiegels führen, 

sind unzulässig. Die Entwässerung von Kasematten (Licht- und Lüftungsschächte unter 

Gelände) ist nur in einem geschlossenen Leitungssystem zulässig. 

§ 3 

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebauungspläne aufgehoben. 


